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Immer auf der sicheren Seite

Alle unsere Verträge werden von fachkompetenten Anwälten nach dem neuesten Stand von Gesetz​gebung und Rechtsprechung erarbeitet. Sie sind mit wichtigen Hintergrundinformationen versehen und werden laufend von unserer Berliner Redaktion Recht auf ihre Aktualität überprüft. Damit stehen Ihnen stets topaktuelle und rechtssichere Verträge zur Verfügung.

Bevor wir Ihnen eine Datei zum Download anbieten, haben wir sie auf Viren untersucht und digital signiert. Dateien, die Sie direkt von uns erhalten, sind somit garantiert virenfrei.

So arbeiten Sie mit diesem Dokument

Auf der folgenden Seite beginnt die rechtliche Vorlage „Aufhebungs- bzw. Abwicklungsvereinbarung“, die Sie individuell nach Ihren Anforderungen bearbeiten können. Dazu drücken Sie einfach in der Symbolleiste Redmark den Button Vorlage zur Bearbeitung vorbereiten und Sie erhalten den „reinen“ Vorlagentext in einem neuen Dokument. Die grau unterlegten Platzhalter können Sie mit der Maus markieren und durch Ihre eigenen Daten ersetzen. Nachdem Sie Ihre Eingaben und Änderungen vorgenommen haben, können Sie den Text bequem ausdrucken.

Alternativ können Sie die Vorlage, nachdem Sie diese markiert haben, mit der Tastenkombination [Strg] + [C] oder über Bearbeiten > Kopieren in die Zwischenablage von Windows kopieren und dann über die Tastenkombination [Strg] + [V] oder über Bearbeiten > Einfügen ganz einfach in ein neues Dokument einfügen.

Aufhebungs- bzw. Abwicklungsvereinbarung

Autor: Dr. Werner Walk, Stuttgart

Aufhebungs- bzw. Abwicklungsvereinbarung

Aufhebungsvereinbarung
zwischen

Firma ...

im Folgenden Arbeitgeber genannt

und

Herrn/Frau ...

im Folgenden Arbeitnehmer genannt

Vertragszweck:
Der Arbeitnehmer ist bei dem Arbeitgeber als ... tätig. Zwischen den Parteien besteht seit dem ... ein Arbeitsverhältnis. Die aus diesem Arbeitsverhältnis resultierenden Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Anstellungsvertrag vom ....

(ggf. ergänzen:) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer davon in Kenntnis gesetzt, dass er den Abschluss des Anstellungsvertrags anzufechten / das Arbeitsverhältnis aus personenbedingten / verhaltensbedingten / betriebsbedingten Gründen ordentlich zum ... zu kündigen / außerordentlich zu kündigen beabsichtigt. (1

(alternativ:) Der Arbeitgeber hat das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom ... angefochten / ordentlich zum ... / außerordentlich gekündigt. (2

Zur Vermeidung einer Anfechtung / einer ordentlichen /außerordentlichen Kündigung des Anstellungsvertrags und eines daraus resultierend arbeitsgerichtlichen Rechtsstreits vereinbaren die Parteien Folgendes:

(alternativ:) Zur Vermeidung eines arbeitsgerichtlichen Rechtsstreits vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 Beendigung des Anstellungsverhältnisses
Die Parteien sind sich einig, dass das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des ... auf Veranlassung des Arbeitgebers (3 in gegenseitigem Einvernehmen endet / geendet hat.

(alternativ:)Die Parteien sind sich einig, dass das zwischen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis auf Grund der Kündigung / Anfechtung vom ... mit Ablauf des ... enden wird.

§ 2 Abfindung
Wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und dem damit verbundenen Verlust des Arbeitsplatzes zahlt der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer eine Abfindung gemäß den §§ 9, 10 KSchG, § 3 Nr. 9 EStG in Höhe von ... EUR (in Worten: ... Euro) brutto (4. Die Abfindung wird mit der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Zahlung fällig. Der Abfindungsanspruch ist bereits jetzt entstanden und damit vererblich. (5

§ 3 Vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Der Arbeitnehmer ist berechtigt, das Arbeitsverhältnis durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber mit einer Ankündigungsfrist von einer Woche zum Monatsende vorzeitig zu beenden. Für diesen Fall erhöht sich die Abfindung gemäß vorstehendem § 2 für jeden vollen Monat der vorzeitigen Beendigung um ... EUR brutto. (6

§ 4 Freistellung
Der Arbeitnehmer wird vom ... bis zum ... unwiderruflich unter Fortzahlung seiner vertragsgemäßen Bezüge in Höhe von ... EUR brutto monatlich sowie unter Anrechnung auf noch bestehende Urlaubs- und sonstige Freistellungsansprüche (insbesondere Guthaben aus Mehrarbeits- sowie sonstigen Arbeitszeit- und Freizeitkonten) von der Verpflichtung zur Erbringung der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung freigestellt. (7 Vom ... bis zum ... ist der Arbeitnehmer widerruflich/unwiderruflich unter Fortzahlung seiner vertragsgemäßen Beziehungen in Höhe von ... EUR brutto monatlich von der Verpflichtung zur Erbringung der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung freigestellt. In dieser Zeit hat er sich auf die Arbeitsvergütung anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft an Vergütung erzielt oder zu erzielen böswillig unterlässt (§ 615 Satz 2 BGB). (8

§ 5 Tantieme/Sonderzahlung/Gratifikation
Der Arbeitnehmer erhält für das Geschäftsjahr/Kalenderjahr ... eine Sonderzahlung/Tantieme/Gratifikation in Höhe von ... EUR brutto. Der Anspruch ist am ... zur Zahlung fällig. (9

§ 6 Rückgabe von Unterlagen und Gegenständen, Dienstwagen
1. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder zuvor auf jederzeitiges Anfordern des Arbeitgebers / unverzüglich sämtliche sich noch in seinem Besitz befindlichen ihm zu dienstlichen Zwecken überlassenen Gegenstände sowie sämtliche ihm zu dienstlichen Zwecken vom Arbeitgeber überlassenen oder von ihm selbst angefertigten Unterlagen (unabhängig von der Art des Mediums, auf welchem diese enthalten sind) einschließlich Durchschriften, Abschriften, Kopien und Vervielfältigungen jeder Art, an den Arbeitgeber an dessen Betriebssitz in ... zu den üblichen Geschäftszeiten zurückzugeben. (10

2. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, das ihm überlassene Dienst-Mobiltelefon, Marke ..., Typ ..., unverzüglich an den Arbeitgeber an dessen Betriebssitz in ... zu den üblichen Geschäftszeiten zurückzugeben.

3. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den ihm überlassenen Dienstwagen, Marke ..., pol. Kennzeichen..., sowie sämtliche Fahrzeugpapiere, Schlüssel und sämtliches sonstiges Zubehör ... unverzüglich an den Arbeitgeber an dessen Betriebssitz in ... zu den üblichen Geschäftszeiten zurückzugeben.

(alternativ:) 3. Bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer berechtigt, den ihm überlassenen Dienstwagen, Marke ..., pol. Kennzeichen ... im bisherigen Umfang privat zu nutzen. Er ist verpflichtet, den Dienstwagen sowie sämtliche Fahrzeugpapiere, Schlüssel, Zubehör ... am ... am Betriebssitz in ... zu den üblichen Geschäftszeiten an den Arbeitgeber zurückzugeben.

(alternativ:) 3. Der Arbeitnehmer übernimmt den ihm überlassenen Dienstwagen, Marke ..., pol. Kennzeichen ..., am ... käuflich zum Buchwert. Der Preis beträgt ... EUR (inklusive etwaiger Mehrwertsteuer). Der Kaufpreis wird mit dem Nettobetrag der Abfindung nach vorstehendem § 2 verrechnet.

4. Bezüglich der in Absätzen (1) bis (3) genannten Rückgabepflichten ist der Arbeitnehmer nicht berechtigt, ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben.

§ 7 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
Das zwischen den Parteien vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsverbot gemäß § ... des Anstellungsvertrags wird von dem vorliegenden Aufhebungsvertrag nicht berührt.

(ggf:) Der Arbeitgeber nimmt zur Kenntnis, dass der Arbeitnehmer am ... in die Dienste der Firma ... treten wird. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Tätigkeit nicht gegen das unter § ... des Anstellungsvertrags vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsverbot verstößt. (11

(alternativ: ) Die Parteien heben das nachvertragliche Wettbewerbsverbot gemäß § ... des Anstellungsvertrags einvernehmlich mit sofortiger Wirkung ohne Zahlung einer Entschädigung auf. (12

§ 8 Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auch nach der Beendigung des Anstellungsverhältnisses Verschwiegenheit über alle ihm während seiner Tätigkeit bekannt gewordenen betriebsinternen Angelegenheiten, insbesondere über Betriebs- und Geschäftskenntnisse, zu bewahren.

§ 9 Betriebliche Altersversorgung
Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Arbeitnehmer aus der mit dem Arbeitgeber bestehenden betrieblichen Altersversorgung gemäß der Versorgungsordnung vom .. aus der ihm am ... erteilten Versorgungszusage keine unverfallbaren Anwartschaften erworben hat.

(alternativ:) Der Arbeitnehmer hat aus der betrieblichen Altersversorgung des Arbeitgebers entsprechend der Versorgungsordnung vom ... - der ihm erteilten Versorgungszusage vom ... eine unverfallbare Anwartschaft erworben. (13 Unverzüglich nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung gemäß § 2 Abs. 6 des BetrAVG erteilen. (14

(alternativ: ) Der Arbeitgeber räumt - vorbehaltlich der Zustimmung des Versicherers dem Arbeitnehmer das Recht ein, die bei der ... Versicherungsgesellschaft bestehende Direktversicherung (Versicherungsnummer: ...) nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im eigenen Namen und auf eigene Rechnung fortzuführen oder durch einen Folgearbeitgeber fortführen zu lassen. Beide Parteien verpflichten sich, diesbezüglich sämtliche erforderlichen Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen und sämtliche erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

§ 10 Zeugnis, Arbeitspapiere, Arbeitsbescheinigung
1. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer unverzüglich nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung ein Zwischenzeugnis entsprechend dem dieser Vereinbarung als Anlage ... beigefügten Entwurf zu erteilen. Er verpflichtet sich weiterhin dem Arbeitnehmer unverzüglich nach tatsächlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein dem dieser Vereinbarung als Anlage ... beigefügten Entwurf entsprechendes Endzeugnis zu erteilen.

(alternativ:) 1. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer unverzüglich nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung ein wohlwollendes, qualifiziertes Zwischenzeugnis und nach tatsächlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses am ... ein entsprechendes Endzeugnis erteilen auszustellen und zu übersenden. (15

2. Der Arbeitgeber übergibt dem Arbeitnehmer die ausgefüllten Arbeitspapiere (Lohnsteuerkarte, Sozialversicherungsnachweisheft, Versicherungskarte).

3. Der Arbeitgeber wird dem Arbeitnehmer unverzüglich/rechtzeitig eine Arbeitsbe-scheinigung gemäß § 312 SGB III ausstellen.

§ 11 Gesamterledigung (16
1. Mit Erfüllung der Ansprüche gem. vorstehenden §§ 2 bis 10 dieser Aufhebungsvereinbarung sind sämtliche wechselseitigen finanziellen Ansprüche der Parteien aus dem Arbeitsverhältnis und aus Anlass von dessen Beendigung erledigt.

Von Absatz (1) sind ausgenommen: (17

a) Die Ansprüche auf Zahlung von Karenzentschädigungen aus nachvertraglichem Wettbewerbsverbot. (18

b) ...

§ 12 Klagerücknahme, Kosten
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die beim Arbeitsgericht ... anhängige Klage, Az: ... unverzüglich nach Unterzeichnung dieses Abwicklungsvertrags zurückzunehmen.

§ 13 Geheimhaltungsklausel
Der Arbeitnehmer sichert zu, Stillschweigen hinsichtlich des finanziellen Inhalts dieser Vereinbarung gegenüber jedermann zu wahren, es sei denn, er ist gesetzlich zu dieser Auskunft verpflichtet oder die Auskunft ist aus steuerlichen oder sozialversicherungsrechtlichen Gründen gegenüber Behörden oder zur Wahrung von Rechtsansprüchen gegenüber Gerichten erforderlich.

§ 14 Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäftigung
Der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer auf die Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäftigung hin. Darüber hinaus weist der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf seine Verpflichtung hin, sich zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld persönlich unverzüglich nach Abschluss dieses Aufhebungsvertrags beim Arbeitsamt arbeitsuchend zu melden (§ 37 b SGB III). Durch diesen Hinweis kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB III nach.

Oder, falls das Arbeitsverhältnis noch länger als drei Monate besteht: Zur Aufrechterhaltung der ungekürzten Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist der Arbeitnehmer verpflichtet, sich drei Monate vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses persönlich beim Arbeitsamt arbeitsuchend zu melden. Durch diesen Hinweis kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB III nach.

§ 15 Sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Konsequenzen
Dem Arbeitnehmer ist bekannt, dass verbindliche Auskünfte über die steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen des Abschlusses dieser Aufhebungsvereinbarung, insbesondere was den eventuellen Bezug von Arbeitslosengeld anbetrifft, nur das zuständige Finanzamt bzw. die zuständige Sozialversicherungsbehörde, insbesondere das zuständige Arbeitsamt, geben kann. Der Arbeitnehmer verzichtet daher auf weitergehende Auskünfte und Belehrungen durch den Arbeitgeber im Hinblick auf die sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Konsequenzen.

§ 16 Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien, an der Schaffung rechtswirksamer Regelungen mitzuwirken, durch die der mit der unwirksamen Bestimmung erstrebte wirtschaftliche Erfolg soweit als möglich rechtswirksam erreicht wird.

2. Beide Parteien bestätigen durch ihre Unterschrift eine jeweils im Original unterzeichnete Fassung dieser Vereinbarung erhalten zu haben.

..., den ...

Unterschrift Arbeitnehmer

..., den ...

Unterschrift Arbeitgeber

Anmerkungen zum Vertrag

(1
Hier gegebenenfalls nähere Beschreibung der Gründe.
(2
Diese Formulierung ist zu verwenden, wenn statt des Aufhebungsvertrags eine Abwicklungsvereinbarung gewollt ist. Im Gegensatz zum Aufhebungsvertrag, bei dem das Arbeitsverhältnis durch übereinstimmende Erklärungen beendet wird, setzt eine Abwicklungsvereinbarung eine einseitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses, insbesondere durch Kündigung voraus. Der Regelungsinhalt der Abwicklungsvereinbarung beschränkt sich auf die Folgen eines beendeten Arbeitsverhältnisses.
(3
Die Abfindung ist im Rahmen der Höchstgrenzen nur dann steuerfrei, wenn die Beendigung auf Veranlassung des Arbeitgebers erfolgt (§ 3 Nr. 9 EStG).
(4
Damit liegt das steuerliche Risiko beim Arbeitnehmer.
(5
Die Regelung zur Vererblichkeit ist besonders dann wichtig, wenn der Beendigungszeitpunkt nicht mittelbar bevorsteht. Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter sollten stets darauf achten, eine solche Klausel in eine Aufhebungsvereinbarung und Abwicklungsvereinbarung aufzunehmen.
(6
Die Vereinbarung einer möglichen vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer – ggf. unter Erhöhung der Abfindungszahlung – kann einen Anreiz für den Arbeitnehmer schaffen, vorzeitig ein neues Arbeitsverhältnis einzugehen. Je nach Höhe der zusätzlichen Abfindung spart der Arbeitgeber bei vorzeitiger Beendigung einen Teil der Gehaltskosten (inklusive Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag).
(7
Erfolgt die Freistellung nur widerruflich, so wird ein bestehender Urlaubsanspruch nach der Rechtsprechung des BAG nicht erfüllt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Arbeitgeber einen Rückruf vorbehält. Möglich ist freilich, den Arbeitnehmer für einen bestimmten Zeitraum unwiderruflich (zum Zwecke der Urlaubsgewährung), im Übrigen widerruflich freizustellen. Die Zeiträume der unwiderruflichen und der widerruflichen Freistellung sind genau anzugeben.
(8
Eine Anrechnung von Zwischenverdienst, den der Arbeitnehmer während seines Urlaubs erzielt, ist unzulässig (BAG, Urteil vom 19.03.2002, Az.: 9 AZR 16/01, BB 2002, 1703). Weiterhin sollte die Geltung der Anrechnungsvorschrift des § 615 Satz 2 BGB während einer Freistellung ausdrücklich vereinbart werden (BAG, Urteil vom 19.03.2002, Az.: 9 AZR 16/01, NZA 2002, 1055).
(9
Aus Klarstellungsgründen und zum Zwecke der Streitvermeidung empfiehlt sich, die Höhe etwaiger Sonderzahlungen, insbesondere die Höhe von variablen Zahlungen wie Tantiemen in der Aufhebungsvereinbarung zu regeln.
(10
Aus Klarstellungsgründen und zum Zwecke der Streitvermeidung empfiehlt sich, die Höhe etwaiger Sonderzahlungen, insbesondere die Höhe von variablen Zahlungen wie Tantiemen in der Aufhebungsvereinbarung zu regeln.
(11
Bei einer solchen Formulierung besteht das nachvertragliche Wettbewerbsverbot fort. Der Arbeitgeber ist – selbstverständlich unter Beachtung der Vorschriften zur Anrechnung anderweitigen Verdienstes (§ 74 c HGB) – zur Zahlung der vereinbarten Karenzentschädigung verpflichtet.
(12
Die entschädigungslose Aufhebung des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots ist jederzeit möglich. Findet sich der Arbeitnehmer hierzu nicht bereit, hat der Arbeitgeber zwei Alternativen: Entweder er lässt das nachvertragliche Wettbewerbsverbot fortbestehen oder er verzichtet darauf. Der Verzicht hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses frei ist, eine Wettbewerbstätigkeit aufzunehmen. Der Arbeitgeber ist aber für die Dauer von 12 Monaten ab Zugang der Verzichtserklärung verpflichtet, die vereinbarte Karenzentschädigung zu zahlen. Dies gilt nicht für Zeiten, in denen der Arbeitnehmer noch die arbeitsvertragliche Vergütung erhält. Dies bedeutet: Erfolgt der Verzicht innerhalb der letzten 12 Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses, kostet dies den Arbeitnehmer Geld in Form der vereinbarten Karenzentschädigung. Zu beachten ist weiter, dass die entschädigungslose Aufhebung des nachvertraglichen Wettbewerbsverbots jederzeit möglich ist, während ein Verzicht nur vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen werden kann (§ 75 a HGB).
(13
Die gesetzlichen Unverfallbarkeitsvoraussetzungen sind in § 1 BetrAVG geregelt. Freilich können die Parteien auch ohne das Vorliegen dieser gesetzlichen Voraussetzungen vertraglich die Unverfallbarkeit der Versorgungsanwartschaften vereinbaren. Handelt es sich beim Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung um eine Versorgungszusage (Versorgungsordnung), so ist zu beachten, dass nur gesetzlich unverfallbare Anwartschaften dem gesetzlichen Insolvenzschutz durch den PSVAG unterfallen. Will man einen Insolvenzschutz über den gesetzlichen Schutz durch den PSVAG hinaus, so wählt man in der Regel den Weg einer Rückdeckungsversicherung, die dann an den Begünstigten sicherungsabgetreten oder verpfändet wird.
(14
Die Höhe einer Versorgungsanwartschaft hängt von der Dauer des Arbeitsverhältnisses ab. Gemäß § 2 ist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Erreichen der jeweils vorgesehenen Altersrente die maximal erreichbare Versorgungsanwartschaft im Verhältnis der tatsächlich zurückgelegten oder maximal erreichbaren Dienstzeit zu kürzen (sog. ratierliche Kürzung). Der Beendigungszeitpunkt kann sich also auch auf die Höhe der Versorgungsanwartschaft auswirken. Möglich ist auch, einen Ausschluss der ratierlichen Kürzung zu vereinbaren. Die finanziellen Auswirkungen sollte ein Arbeitgeber allerdings zuvor versicherungsmathematisch berechnen lassen. Die finanziellen Auswirkungen der Kürzung der Versorgungsanwartschaften werden in der Praxis oft unterschätzt.
(15
Die Verpflichtung zur Erteilung eines wohlwollenden qualifizierten Zeugnisses besteht bereits kraft Gesetzes. Insoweit ist der Wortlaut in der Aufhebungsvereinbarung rein deklaratorisch. Grundsätzlich handelt es sich beim Zeugnis um eine Holschuld. Der Arbeitnehmer ist also verpflichtet, das Zeugnis im Betrieb des Arbeitgebers abzuholen. Es kann daher empfehlenswert sein, in der Aufhebungsvereinbarung zu regeln, dass das Zeugnis übersandt wird.
(16
Eine Gesamterledigungsklausel sollte nur vereinbart werden, wenn zuvor sorgsam geprüft wurde, ob und wenn ja welche offenen eigenen Ansprüche noch bestehen. Offene Ansprüche sind dann in der Aufhebungsvereinbarung zu regeln. Lässt man hier nicht die notwendige Sorgfalt walten, begibt man sich durch eine Gesamterledigungsklausel unter Umständen eigener Ansprüche.
(17
Verschiedene Ansprüche, die auf zwingendem Gesetzesrecht beruhen, können vertraglich nicht erledigt werden. Dazu gehört ein gesetzlich unverfallbarer Anspruch aus betrieblicher Altersversorgung ebenso wie der Zeugnisanspruch oder ein Urlaubsabgeltungsanspruch, soweit er den gesetzlichen Mindesturlaub betrifft. Aus Klarstellungsgründen ist es empfehlenswert, ausgenommene Ansprüche aufzuführen. Zwingend erforderlich ist dies für Ansprüche, die rechtswirksam erledigt werden können, aber nicht erledigt werden sollen.
(18
Zu beachten ist, dass nach der neuesten Rechtsprechung des BAG (BAG Urteil vom 19.11.2003, Az.: 10 AZR 174/03, BB 2004, 1280) mit einer allgemeinen Ausgleichsklausel typischerweise auch ein bestehendes nachvertragliches Wettbewerbsverbot und der daraus folgende Anspruch auf eine Karenzentschädigung aufgehoben wird, ohne dass es einer gesonderten Vereinbarung bedarf. Will man also das nachvertragliche Wettbewerbsverbot nicht mit aufnehmen, sollte man dies in der Aufhebungsvereinbarung zum Ausdruck bringen.
Vorbemerkung

Mit diesem Vertragsmuster kann sowohl eine Aufhebungsvereinbarung als auch eine Abwicklungsvereinbarung formuliert werden.
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Ein Service der Haufe Mediengruppe.

